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I Angebot 
Die dem Angebot zugrundeliegenden Zeichnungen sind im Auf-
tragsfalle maßgebend, sofern das Angebot nichts anderes aussagt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vom Auftraggeber als vertraulich 
bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich 
zu machen. Der Auftragnehmer behält sich die Anpassung der 
Preise in Höhe eines allgemeinen Teuerungszuschlages vor, au-
ßerdem die Möglichkeit, im Auftragsfalle den im Preis enthaltenen 
Materialanteil anzupassen. Sofern das Angebot nichts anderes 
aussagt, hält sich der Auftragnehmer 4 Wochen daran gebunden. 
 
II Umfang der Lieferung 
Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestäti-
gung des Auftragnehmers maßgebend.  Aus fertigungstechnischen 
Gründen müssen Über- bzw. Unterlieferungen von 10% vom Auf-
traggeber akzeptiert werden. Nebenabreden und Änderungen 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. 
 
III Preis und Zahlung 
1) Die Preise gelten grundsätzlich ab Werk, ausschließlich Verpa-
ckung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Zu 
den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe hinzu. 
2) Zahlung ist frei Zahlstelle des Auftragnehmers zu leisten gemäß 
den vereinbarten und vom Auftragnehmer schriftlich bestätigten 
Konditionen. 
3) Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen 
etwaiger vom Auftragnehmer bestrittenen Gegenansprüche des 
Auftraggebers sind nicht statthaft. 
 
IV Lieferzeit 
1. Der in der Auftragsbestätigung genannte Liefertermin hat nur 
Gültigkeit, sofern der Auftraggeber alle von ihm zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, vereinbarten Anzahlun-
gen sowie eventuell beizustellenden Rohteile rechtzeitig beibringt. 
2. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn bis zu seinem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereit-
schaft mitgeteilt ist. 
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im 
Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussper-
rung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außer-
halb des Willens des Auftragnehmers liegen, soweit solche Hinder-
nisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, 
wenn die Umstände bei Unterauftragnehmern eintreten. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Auftragnehmer 
nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird 
in wichtigen Fällen der Auftragnehmer dem Auftraggeber baldmög-
lichst mitteilen. 
4. Wird der Versand auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, so 
werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lage-
rung im Werk des Auftragnehmers mindestens jedoch 0,5 v. H. des 
Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Der Auftragnehmer 
ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu 
verfügen und den Auftraggeber mit angemessener verlängerter 
Frist zu beliefern. 
5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertrags-
pflichten des Auftraggebers voraus. 
 

V. Gefahrübergang und Entgegennahme 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf 
den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder der Auftragnehmer noch andere Leistungen, z. B. die 
Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. 
Auf Wunsch des Auftraggebers wird auf seine Kosten die Sendung 
durch den Auftragnehmer gegen Diebstahl-, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken 
versichert. 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der 
Versandbereitschaft ab auf den Auftraggeber über; jedoch ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Auftragge-
bers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. 
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Auftraggeber unbeschadet der Rechte aus 
Abschnitt VII entgegenzunehmen und unverzüglich auf ihre Qualität 
zu prüfen. 
4. Teillieferungen sind zulässig. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum  an dem Lieferge-
genstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag 
vor. 
2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf 
Kosten des Auftraggebers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Was-
ser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Auftrag-
geber selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
3. Der Auftraggeber darf den Liefergegenstand weder verpfänden 
noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den 
Auftragnehmer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer zur Rücknahme nach 
Mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur Herausgabe ver-
pflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die 
Pfändung des Liefergegenstandes durch den Auftragnehmer gelten 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
 
VII Haftung für Mängel der Lieferung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich 
zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Auftragnehmer unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen 
unterliegender Wahl des Auftragnehmers auszubessern oder neu 
zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten seit der Lieferung  
infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes - 
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, Materialmängeln oder 
mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauch-
barkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststel-
lung solcher Mängel, ist dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich 
zu melden. Eine Ausbesserung oder eine Ersatzlieferung be-
schränkt sich auf jeden Fall auf den ursprünglichen Auftragsum-
fang. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers und 
können jederzeit angefordert werden. Verzögert sich der Versand, 
die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden des 
Auftragnehmers, so erlischt die Haftung spätestens 6 Monate nach 
Gefahrübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt 
sich die Haftung des Auftragnehmers auf die Abtretung der Haf-
tungsansprüche, die ihm gegen den Auftragnehmer des Fremder-
zeugnisses zustehen. 
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2. Das Recht des Auftraggebers, Ansprüche aus Mängeln geltend 
zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen 
Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist. 
3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nach-
folgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, oder Lagerung, fehlerhafte Weiterbearbeitung 
oder Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder 
Dritte, natürlich Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behand-
lung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein 
Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind. 
4. Zur Vornahme aller dem Auftragnehmer nach billigem Ermessen 
notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen 
hat der Auftraggeber nach Verständigung mit dem Auftragnehmer 
die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Auf-
tragnehmer von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fäl-
len der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unver-
hältnismäßig großer Schäden, oder wenn der Auftragnehmer mit 
der Beseitigung des Mangels im Verzug ist, hat der Auftraggeber, 
bei vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers, das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom 
Auftragnehmer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 
5. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewähr-
leistungsfrist drei Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf 
der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.  
6. Durch etwa seitens des Auftraggebers, oder Dritter unsachge-
mäß ohne vorherige Genehmigung des Auftragnehmers vorge-
nommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die 
Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 
7. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere ein An-
spruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsaus-
schluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inha-
bers oder leitender Angestellter und in den Fällen, in denen nach 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für 
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die 
ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade be-
zweckt hat, den Auftraggeber gegen Schäden, die nicht am Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 
 

VIII Recht des Auftraggebers auf Rücktritt und sonstige Haf-
tung des Auftragnehmers 
1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem 
Auftragnehmer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig 
unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Auftragneh-
mers. 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes IV der Lieferbe-
dingungen vor und gewährt der Auftraggeber dem in Verzug befind-
lichen Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist mit der aus-
drücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annah-
me der Leistung ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, 
so ist der Auftraggeber zum Rücktritt berechtigt. 
3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder 
durch Verschulden des Auftraggebers ein, so bleibt dieser zur 
Gegenleistung verpflichtet. 
4. Der Auftraggeber hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Auf-
tragnehmer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Aus-
besserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertre-
tenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Ver-
schulden fruchtlos verstreichen lässt. Das Rücktrittsrecht des Auf-
traggebers besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der 
Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Auftragnehmer. 
5. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche 
des Auftraggebers, insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder 
Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und 
zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegens-
tand selbst entstanden sind. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter und in den Fäl-
len, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Lieferge-
genstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von 
Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusi-
cherung gerade bezweckt hat, den Auftraggeber gegen Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 
 
IX Gerichtsstand 
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
ist, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den 
Hauptsitz oder die die Lieferung ausführende Zweigniederlassung 
des Auftragnehmers zuständig ist. Der Auftragnehmer ist auch 
berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen. 
 

 


